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Antrag 3 des Präsidiums für die Mitgliederversammlung (MV)  
am 25.04.2022 auf Änderung der Vereinssatzung  
 
Die Begründungen zu den beantragten Änderungen erfolgen münd-
lich auf der MV.  
 
Die beantragten Änderungen sind rot dargestellt. 
 
 

§ 15 Präsidium 
 

(1) Das Präsidium besteht aus 
 
 a) - Präsidenten/in 
 b) - Vizepräsidenten/in (1. Stellvertreter) 
 c) - Schatzmeister/in (2. Stellvertreter) 
 d) - Geschäftsführer/in (3. Stellvertreter) 
 e) - Jugendleiter/in (4. Stellvertreter) 
 f) - Sonstige Abteilungsleiter/in bzw. Stellvertreter/in 
 
Der Jugendleiter / die Jugendleiterin kann sich durch seinen Stell-
vertreter / ihre Stellvertreterin vertreten lassen.  
… 
 

(5)… Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Präsiden-
ten/in, bei dessen Fehlen die Stimme des Stellvertreters / der Stell-
vertreterin, der / die in der Ziffernfolge des Absatzes 1 als nächstes 
auf den Präsidenten folgt.  
 

(6) Der/die Präsident/in und seine vier Stellvertreter/innen vertreten den 
Verein gem. § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen 
ist allein vertretungsberechtigt. Zwei der fünf vertretungsberechtig-
ten Präsidiumsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. Der Stell-
vertreter / die Stellvertreterin des Jugendleiters / der Jugendleiterin 
ist nicht vertretungsberechtigt gem. § 26 BGB.  
 

 


